
 
 

 
 
 
 

 

  
Bei der Nutzung meiner Lichtbildwerke ist folgendes zu  beachten: 

 
 

             private Nutzung  
 
                               von Ausbelichtungen („Papierfotos“)                    von Dateien  
 
erlaubt ist: - für Ihr privates Foto-Album - Abzüge vom Anbieter Ihrer Wahl 
 - zum verschenken - für Fotobuch / Kalender vom Anbieter Ihrer Wahl 

 - zur Dekoration in privaten Räumen - Einstellen in das Internet auf private,    
 - als Vorlage für Malerei oder Zeichnung   unkommerzielle Homepage mit Urhebervermerk    

    www.kathrin-jung.com im zweifelsfreien   
                                                                                                             Zusammenhang zum Bild 
 
 
 
was meiner - Abzug Bild vom Bild erstellen - Einstellen in das Internet ohne Urhebervermerk 
schriftlichen - einscannen, fotokopieren oder abfotografieren - Einstellen in das Internet in Portale / Foren / o.ä. 
Genehmigung - als Werbung zum Verkauf des Tieres verwenden - als Werbung zum Verkauf des Tieres verwenden  
bedarf: - jede Art der Veränderung / Collagen erstellen - jede Art der Veränderung / Collagen erstellen                 
 - Copyright herausschneiden - copyright herausschneiden 
 - Bild aus- und/oder zerschneiden - Bild aus- und/oder zerschneiden 
 - Weitergabe der Bilder an Dritte / Zeitungen - Weitergabe der  Dateien an Dritte / Zeitungen 
 - Teilnahme an Preisausschreiben u.ä. - Teilnahme an Preisausschreiben u.ä. 



 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                     
 

gewerbliche / kommerzielle Nutzung von Ausbelichtungen und Dateien 
 
 

zur gewerblichen / kommerziellen Nutzung zählen zum Beispiel 
 

- Verkaufsanzeigen / Messepräsentationen, 
- Werbung in Printmedien, 
- Werbung im Internet, 
- Werbung auf Aushängen, 
- Werbung auf Textilien u.ä. 
- Außenwerbung 
- Gestaltung in gewerblichen Räumen 
- Bewerbung einer Tier-Zuchtstätte (Verkauf der Nachzucht) 
- Bewerbung z.B. eines Deckrüden / Deckkater / Deckhengstes 

 
 
 
erlaubt ist: jede Nutzung die vertraglich für das jeweilige Foto festgelegt wurde 
 
was meiner schriftlichen  
Genehmigung  bedarf: jede Nutzung, die über das vertraglich festgelegte Maß hinaus geht  
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
weitere wichtige Hinweise: 

 
 

Generell erwerben Sie ein einmaliges Nutzungsrecht an meinen Lichtbildwerken für eine festgelegte Zeit und einen 
festgelegten Zweck. Kein Exclusivrecht, also nicht „das Foto selbst“.  
 
Bei jeder Veröffentlichung meiner Fotos in Printmedien sind mir 3 Belegexemplare unaufgefordert zuzusenden. 
 
In meinen Bildern steht generell mein copyright: © kathrin jung. 
 
Soweit es mir möglich ist, informiere ich den Tierbesitzer gern, sollte sein Tier in  Printmedien veröffentlicht werden. 
Ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht. 
 
Der Fotografin stehen als Urheberin der Lichtbildwerke alle Nutzungsrechte zu.  
Ausnahmen bedürfen im Vorfeld einer besonderen Vereinbarung und bedingen immer erhöhte Preise. 
 
Die Vertragsstrafe bei nicht genehmigter Nutzung der Lichtbildwerke der Fotografin beläuft sich auf das 5-fache Honorar pro 
Foto, berechnet nach den Richtlinien der MFM. Ein unterlassener Urhebervermerk am Fotobedeutet einen Zuschlag von 100% 
pro Foto. Entfernen des Copyright bedeutet einen Zuschlag von 200% pro Foto.  
Im Zweifelsfall haftet der Auftraggeber. 
 

Bei Fragen stehe ich Ihnen gern jederzeit zur Verfügung. 
 

03338 – 709477 
0175 – 7158751 

info@kathrin-jung.com 


